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Begründung der planerischen Festsetzungen 

 

1 Ausgangslage 

1.1 Räumlicher Geltungsbereich, Bestand, Planungsanlass 

Das Plangebiet umfasst die Flurstücke 419, 2042/18, 53/3, 53/2, 20/1, 18/1, 233 und 19/1 sowie 

Teilflächen der Flurstücke 548, 237 und 8/2 der Flur 17 sowie Teilflächen der Flurstücke 96/42, 96/41, 

96/40 und 96/43 der Flur 3, Gemarkung Wernigerode und weist eine Größe von 34.230 m² auf. 

Das Gebiet des Bebauungsplans liegt zwischen der bestehenden Bebauung der „Weinbergstraße“ im Osten 

und den bestehenden Kleingärten im Westen sowie zwischen der „Heinrich-Heine-Straße / Weinbergstraße“ 

und der Straße „Eisenberg“, welches im Westen und Osten durch bestehende Bebauung zusätzlich begrenzt 

wird. 

Es ist gekennzeichnet durch eine Wiesenfläche mit einem geringen Anteil an Bewuchs aus Sträuchern und 

Bäumen. Das Plangebiet weist ein Gefälle nach Nordosten auf.  

Bei den angrenzenden Bebauungen handelt es sich um eine überwiegend 1 bis 2 - geschossige 

Bebauung.  

 

Gem. § 1 (3) BauGB haben die Kommunen die Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die 

städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist und mit dem Bauleitplan die Möglichkeit im 

gesamtgemeindlichen Kontext eine neue städtebauliche Ordnung zu begründen. Die Aufstellung des B-

Plans ist vorliegend erforderlich, weil die Fläche planungsrechtlich dem Außenbereich zugehörig ist. Nach 

den gesamtkommunalen Erfordernissen ist eine neue städtebauliche Ordnung für Wohnnutzung 

beabsichtigt. Nach den im BauGB definierten Grundsätzen sollen die „Bauleitpläne eine nachhaltige 

städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen 

auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem 

Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, 

eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 

entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, 

zu fördern, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten 

und zu entwickeln. Dies soll gem. §13b BauGB auch auf Flächen möglich sein, die sich an im 

Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen und für die die Zulässigkeit von Wohnnutzung begründet 

wird.  

 

Planungsanlass ist die als Wiesenfläche genutzte Fläche einer Wohnnutzung zuzuführen. Es ist 

beabsichtigt, mit dem Bebauungsplan Nr. 67 „Heinrich-Heine-Straße/Weinbergstraße“ eine 

Außenbereichsfläche mit einer Größe von ca. 34.230 m² in die im Zusammenhang bebaute Ortslage 

einzubeziehen, um hier das Baurecht für eine Wohnbebauung in Form von Einfamilienhäuser, 

Doppelhäuser und Reihenhäuser zu schaffen. 

Aufgrund von § 13b BauGB gilt bis zum 31. Dezember 2019 § 13a BauGB entsprechend für 

Bebauungspläne mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB von weniger als 

10.000 Quadratmetern, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die 

sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. Die Voraussetzungen liegen hier vor. Es wird 

ein allgemeines Wohngebiet angrenzend an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil festgesetzt. Die 
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Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB liegt bei der vorgesehenen Grundflächenzahl 

von 0,35 bzw. 0,4 bei ca. 9.666 m² und somit unter 10.000 m². Es wird keine Zulässigkeit von Vorhaben 

begründet, die einer Pflicht zur Durchführung der Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über 

die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder Landesrecht (hier: Umweltverträglichkeitsprüfung im 

Land Sachsen-Anhalt (NVPG LSA)) unterliegen, und es bestehen keine Anhaltspunkte für eine 

Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter.  

Es sind bei der Planung keine Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 

schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten. Insofern kann 

das Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt werden. Es gelten die Vorschriften des vereinfachten 

Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB. Entsprechend wird von einer Umweltprüfung 

abgesehen. Es ist kein Umweltbericht zu erstellen und es werden keine umweltrelevanten Informationen 

eingeholt. Ein Monitoring wird nicht durchgeführt. 

Obwohl ein Umweltbericht nicht erforderlich ist, sind unabhängig davon die artenschutzrechtlichen 

Regelungen zu beachten. Die entsprechenden Gutachten sind während des Planverfahrens zu 

erarbeiten. 

 

1.2 Bisherige Rechtslage  

Das ausgewiesene Plangebiet befindet sich in öffentlicher bzw. privater Hand. Es wird vom keinem 

Bebauungsplan erfasst.  

Der Flächennutzungsplan (F-Plan) der Stadt Wernigerode wurde am 28. Mai 2009 beschlossen und vom 

Landesverwaltungsamt am 09.06.2009 genehmigt. Durch Bekanntmachung in der Ausgabe Juni 2009 

des Amtsblatts der Stadt Wernigerode ist der Flächennutzungsplan wirksam geworden. 

Im Flächennutzungsplan ist ein Teil des Plangebietes als Wohnbaufläche und der restliche Teil als 

Grünfläche dargestellt. Der FNP wird im Zuge der Berichtigung entsprechend § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 

angepasst. 

 

1.3 Übergeordnete Fachplanungen 

Das Plangebiet befindet sich nach den Festsetzungen des Landesentwicklungsplanes des Landes 

Sachsen-Anhalt (LEP LSA)  

- im ländlichem Raum: G 8 

Die Stadt Wernigerode gehört zu dem Grundtyp „Ländlicher Raum außerhalb der Verdichtungsräume mit 

günstigen wirtschaftlichen Entwicklungspotenzialen – Wachstumsräume“. 

Die Entwicklung des ländlichen Raums außerhalb der Verdichtungsräume mit relativ günstigen 

wirtschaftlichen Entwicklungspotenzialen muss sich danach an den jeweiligen Bedingungen und der 

besonderen Art seines wirtschaftlichen Wachstums orientieren. Insbesondere kommt es darauf an, die 

Faktoren für die Schaffung regionaler „innovativer Milieus“ positiv zu beeinflussen. Dabei sind 

Kooperationsnetze zwischen kleinen und mittleren Unternehmen zu schaffen und ein Technologietransfer 

anzustreben. 

Die Wachstumsräume im ländlichen Raum weisen ein eigenständiges zukunftsfähiges Profil auf und 

verfügen über dynamische Wirtschaftsstandorte. Diese Räume sind weiter zu stärken, um eine 

Ausstrahlungsfunktion für den ländlichen Raum wahrnehmen zu können. Die zentralen Orte im ländlichen 

Raum wirken hierbei als Träger der Entwicklung. 
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Der Bebauungsplan trägt zu einer Stärkung der Entwicklung der Stadt Wernigerode bei und trägt insoweit 

dem Grundsatz 8 des Landesentwicklungsplans 2010 Rechnung. 

- G 13 

Zur Verringerung der Inanspruchnahme von Grund und Boden sollen gemäß Grundsatz 13 vorrangig die 

vorhandenen Potenziale (Baulandreserven, Brachflächen und leerstehende Bausubstanz) in den 

Siedlungsgebieten genutzt und flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen angewendet 

werden. Diesem Grundsatz folgt der Bebauungsplan, weil er Flächen im vorhandenen Siedlungsbereich 

einer Folgenutzung zuführt und insoweit das vorhandene Potential nutzt.  

- Z 27 

Durch die Festlegung von Zentralen Orten ist zu gewährleisten, dass in allen Teilen des Landes ein 

räumlich ausgeglichenes und gestuftes Netz an Ober-, Mittel- und Grundzentren entsteht bzw. erhalten 

bleibt, welches durch leistungsfähige Verkehrs- und Kommunikationsstrukturen mit- und untereinander 

verflochten ist. Dieses raumstrukturelle Netz soll der Bevölkerung, der Wirtschaft und den öffentlichen 

und privaten Trägern der Daseinsvorsorge verlässliche Rahmenbedingungen für ihre Standort- und 

Investitionsentscheidungen bieten. 

- Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erholung „Harz“: G 142 

Vorbehaltsgebiete für Tourismus und Erholung sind Gebiete, die aufgrund landschaftlicher und 

naturräumlicher Potenziale sowie der Entwicklung und/oder des Bestandes an touristischen und 

kulturellen Einrichtungen für den Tourismus und die Erholung besonders geeignet sind. 

Diese Gebiete sind zu wirtschaftlich tragfähigen Tourismus- und Erholungsgebieten zu entwickeln. 

Das Gebiet des Bebauungsplans ist von diesem Vorbehaltsgebiet nicht betroffen. 

- im Vorbehaltsgebiet zum Aufbau eines ökologischen Verbundsystems „Harz“ (östlich und nördlich 

angrenzend), Pkt. 4.1.1, G 90 

 

Nach den Festsetzungen des Regionalen Entwicklungsplanes für die Planungsregion Harz (REPHarz) 

- im Mittelzentrum, Punkt 4.2, Z 7 

- Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Erholung „Harz und Harzvorländer“, Punkt 4.5.6, Z 1 

In den ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten für Tourismus und Erholung ist den Belangen des Tourismus 

bei der Abwägung mit entgegenstehenden Belangen ein besonderes Gewicht beizumessen. 

Das Gebiet des Bebauungsplans ist von diesem Vorbehaltsgebiet nicht betroffen. 

- Weitere einzelfachliche Grundsätze  

Punkt 5.1    Natur- und Landschaftsschutz: G1, G4, G5, 

Punkt 5.2    Bodenschutz: G1 – G3,  

Punkt 5.3    Gewässerschutz: G1 – G3 und  

Ebenso sind einzelfachliche Grundsätze aus dem REPHarz für den Natur- und Landschaftsschutz, wie 

die Erhaltung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Beschränkung der 

Inanspruchnahme des Freiraumes und anderer Eingriffe in Natur und Landschaft, für den Bodenschutz 

mit seinen Funktionen (Lebensgrundlage, Bestandteil des Naturhaushaltes, Abbau-, Ausgleich- und 

Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen, Produktionsfaktor, Archiv der Natur- und Kulturgeschichte), 

für den Gewässerschutz besonders zu beachten. 

- im Vorbehaltsgebiet für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems „Harz und Harzvorländer“ 

(östlich und nördlich angrenzend), 4.1.1., G 90, Punkt 11 
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Mit den B-Plan Nr. 67 wird das Vorbehaltsgebiet für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 

nicht beeinträchtigt, da nicht das Plangebiet, sondern die vorhandenen Kleingartenanlagen bzw. die 

vorhandenen Verkehrsflächen der „Heinrich-Heine-Straße/Weinbergstraße“ direkt an das ökologische 

Verbundsystem angrenzt. Diese Flächen wirken als Puffer zwischen dem ökologischen Verbundsystem 

und dem geplanten Wohngebiet. 

 

In Teilflächen des Flurstück 419 (gegenüber der Weinbergstraße 34) ragt das LSG-Gebiet an die 

öffentliche Straßenparzelle heran, so dass hier auf eine Bebauung verzichtet wurde. 

 

Der Planinhalt entspricht den Zielen der Raumordnung. 

 

 

2 Ziel und Zweck des Bebauungsplanes 

2.1 Allgemeine Planungsziele 

Es ist Ziel mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 67 „Heinrich-Heine-Straße/Weinbergstraße“ 

Baurecht für die Bebauung mit Wohngebäuden in offener und geschlossener 1 bis 2 – geschossiger 

Bauweise zu schaffen, die das Plangebiet östlich der „Weinbergstraße“ bis zu den vorhandenen 

Kleingärten und zwischen der „Heinrich-Heine-Straße“ und der Straße „Eisenberg“ städtebaulich 

entwickeln. 

Seitens der Stadt Wernigerode wird daher die Ausweisung einer allgemeinen Wohngebietsfläche für das 

Plangebiet angestrebt, um Rechtsgrundlage für eine Wohnbebauung in Form von Einfamilienhäuser, 

Doppelhäuser und Reihenhäuser zu schaffen.  

 

2.2 Bauflächen 

Bei der Art der baulichen Nutzung werden in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) elf 

Baugebietskategorien unterschieden (beispielsweise Wohngebiete, Mischgebiete, Gewerbe- oder 

Industriegebiete, Sondergebiete, usw.), innerhalb deren Geltungsbereiche bestimmte Nutzungsarten 

allgemein, ausnahmsweise oder unter bestimmten Einschränkungen zugelassen sind. Durch die 

Abgrenzung in unterschiedliche Gebietskategorien mit entsprechenden abgestuften Auswirkungen der 

Nutzungsarten können Konflikte zwischen nebeneinanderliegenden Gebieten reduziert bzw. vermieden 

werden. 

Der vorliegende Bebauungsplan sieht für das Plangebiet eine Nutzung als Allgemeines Wohngebiet vor. 

 

Allgemeine Wohngebiete (WA-Gebiete) gem. § 4 BauNVO 

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO sind neben 

Wohngebäuden, die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe, Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke allgemein zulässig. Der Nutzungskatalog für WA-Gebiete sieht weiterhin eine 

ausnahmsweise Zulassung von sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben (§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO), 

Anlagen für Verwaltungen (§ 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO), Gartenbaubetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO) und 

Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO) gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO vor. Eine Festlegung zukünftiger 

Nutzungseinschränkungen wird im Verfahren erarbeitet.  
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Maß der baulichen Nutzung 

Die Grundflächenzahl (GRZ) im Allgemeinen Wohngebiet (WA) wird entsprechend der Obergrenze für 

das Maß der baulichen Nutzung in Allgemeinen Wohngebieten gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO mit 0,4 für 

das südliche Baufenster entlang der vorhandenen „Heinrich-Heine-Straße“ festgesetzt, um eine möglichst 

große bauliche Ausnutzbarkeit und Gestaltungsmöglichkeit der Grundstücke zu erreichen. Die übrigen 

Baufenster erhalten eine GRZ von 0,35. 

Die maximale Zahl der Vollgeschosse wird im Allgemeinen Wohngebiet mit 2 Vollgeschossen für das 

südliche Baufenster entlang der vorhandenen „Heinrich-Heine-Straße/Weinbergstraße“ festgesetzt. 

Daraus ergibt sich eine maximale Geschoßflächenzahl (GFZ) von 0,8. In den übrigen Bauflächen wird 

eine 1-2-geschossige Bauweise mit einer maximale GFZ von 0,7 festgesetzt.  

Die festgesetzten Vollgeschosse orientieren sich an den Bestand der Bebauung in der „Heinrich-Heine-

Straße/Weinbergstraße“ bzw. „Weinbergstraße“. 

 

Bauweise 

Bei der Wahl der Bauweise gemäß § 22 BauNVO wird die offene und geschlossene Bauweise 

festgesetzt. Eine Hausform wird nicht festgesetzt, um für die Grundstückseigentümer bzw. Bauträger 

noch einen gewissen Spielraum in der Gestaltung der Baufläche zu ermöglichen. 

 

2.3 Verkehrsflächen 

Die Erschließung der Baugrundstücke des Plangebietes erfolgt von den geplanten bzw. vorhandenen 

öffentlichen Erschließungsstraße „Weinbergstraße“, „Eisenberg“ bzw. „Heinrich-Heine-Straße“.  

 

2.4 Grünflächen 

Zur Eingrünung des Plangebietes sind Pflanzmaßnahmen und deren dauerhafter Erhalt geplant: 

- Grundstücksbaum 

Je Baugrundstück ist ein Baum, Stammumfang 12/14, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

 

2.5 Denkmalschutz 

In der Umgebung des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 67 „Heinrich-Heine-Straße/Weinbergstraße“ 

befinden sich keine Gebäude, die nachrichtlich im Denkmalverzeichnis des Landes Sachsen-Anhalt 

aufgenommen sind.  

Über einen Hinweis in der Planunterlage wird auf die Melde- und Anzeigepflicht im Falle unerwarteter 

freigelegter archäologischer Funde oder Befunde nach den §§ 9 (3), 14 (2) und 14 9) DenkSchG LSA 

aufmerksam gemacht. 

 

2.6 Ver- und Entsorgungsanlagen 

2.6.1 Schmutz- und Regenwasser 

Der Wasser- und Abwasserverband Holtemme - Bode verfügt in der Ortslage über eine Regen- und 

Schmutzwasserkanalisation im Trennsystem.  
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Für die Ableitung des Schmutz- und Regenwassers sind die entsprechenden wasserrechtlichen 

Unterlagen zu erarbeiten und die erforderlichen Genehmigungen beim Landkreis Wernigerode Untere 

Wasserbehörde, bzw. dem Wasser- und Abwasserverband Holtemme-Bode einzuholen. 

 

2.6.2 Trinkwasserversorgung 

Das Plangebiet wird an die zentrale Trinkwasserversorgung angeschlossen, die in der „Weinbergstraße“, 

„Eisenberg“ bzw. „Heinrich-Heine-Straße/Weinbergstraße“ zur Verfügung stehen. Für die zusätzlich 

vorgesehenen Bebauungen sind ausreichende Reserven im Trinkwassernetz vorhanden. Zuständig für 

das Trinkwassernetz sind die Stadtwerke Wernigerode.  

 

2.6.3 Stromversorgung 

Die Versorgung mit Elektrizität wird durch den zuständigen Versorgungsträger Stadtwerke Wernigerode 

GmbH sichergestellt. Die Anschlüsse erfolgen über die vorhandenen Erdkabel in der „Weinbergstraße“, 

„Eisenberg“ bzw. „Heinrich-Heine-Straße“. 

2.6.4 Gasversorgung 

Die Versorgung mit Elektrizität wird durch den zuständigen Versorgungsträger Stadtwerke Wernigerode 

GmbH sichergestellt. Die Anschlüsse erfolgen über die vorhandenen Leitungen in der „Weinbergstraße“, 

„Eisenberg“ bzw. „Heinrich-Heine-Straße“. 

2.6.5 Telefonkabel  

Die Versorgung mit Telefon wird durch die Deutschen Telekom AG bzw. weiteren Anbietern 

sichergestellt. Die Anschlüsse erfolgen über die vorhandenen Erdkabel in der „Weinbergstraße“, 

„Eisenberg“ bzw. „Heinrich-Heine-Straße“. In den vorhandenen bzw. geplanten öffentlichen 

Erschließungsstraßen stehen ausreichende Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien 

zur Verfügung. 

Rechtzeitig, mindestens 3 Monate vor Baubeginn, ist mit der Deutschen Telekom in Verbindung zu treten, 

damit geprüft werden kann, mit welcher Telekommunikationsinfrastruktur die geplante Bebauung versorgt 

werden kann. Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt über Baumstandorte und 

unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und 

Verkehrswesen, Ausgabe 2013, zu beachten. 

2.6.6 Abfallbeseitigung 

Die öffentliche Abfallbeseitigung wird durch die Entsorgungswirtschaft des Landkreises Harz AöR 

sichergestellt. Für die „Weinbergstraße“, „Eisenberg“ bzw. „Heinrich-Heine-Straße“. bestehen für die 

Müllentsorgung keinerlei Einschränkungen, da eine Befahrung für ein 3-achsige Müllfahrzeug gegeben 

ist.  

2.6.7 Bodenschutz 

Altlastverdachtsflächen bestehen im Plangebiet nicht. 

Sollten bei den Erd-, Abbruch- und Bauarbeiten Besonderheiten im Boden festgestellt werden, erfolgt die 

Einschaltung der zuständigen Behörde des Landkreises Harz. 
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Die bei den Erschließungsmaßnahmen anfallenden Abfallarten (z. B. Erde und Steine, Straßenaufbruch, 

Betonbruch usw.) sind vorrangig einer Verwertung zuzuführen. 

2.6.8 Immissionsschutz 

Mit der Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes werden Nutzungen auftreten, die sich aufgrund 

ihres Störungsgrades konfliktfrei in die angrenzenden Wohnbebauungen einfügen.  

Sonstige, als wesentlich zu bewertende Störungen aus z. B. industriellen oder gewerblichen Nutzungen 

sind nicht vorhanden. 

 

 

3 Städtebauliche Daten 

Bruttobauland = Gesamtfläche des Geltungsbereiches = 34.230 m²  

davon entfallen auf: 

Allgemeines Wohngebiet     26.320 m² =    76,89 % 

davon 17.245 m² mit GRZ 0,35   6.036 m² 

davon   9.075 m² mit GRZ 0,40   3.630 m² 

Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2  9.666 m² 

Öffentliche Verkehrsflächen       5.035 m² =    14,71 % 

Öffentliche Grünfläche        2.000 m² =      8,02 % 

Flächen für die Versorgungsanlagen (Pumpstation Wasser)      130 m² =      0,38 % 

        34.230 m² =  100,00 % 


